
1. Druckunterlagen
Für die rechtzeitige Lieferung des gewünschten Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen ist der Besteller verantwortlich. Stellt der Besteller solche Unter-
lagen nicht bereits bei Auftragserteilung zur Verfügung, so ist er verpflichtet, die er-
forderlichen Unterlagen dem Auftragnehmer binnen zehn Tagen, gerechnet ab Auf-
tragserteilung, zur Verfügung zu stellen. Liegen dem Auftragnehmer nach Ablauf der 
vorerwähnten Frist keine oder aber nicht ausreichende Unterlagen vor, so ist er be-
rechtigt, dem Besteller eine weitere Frist von zehn Tagen zu setzen, wenn die Unter-
lagen nicht bis zum Ablauf der Frist beim Hersteller eingegangen sind. Liegen die 
Unterlagen bei Ablauf der Frist nicht beim Auftragnehmer vor, so gilt der Vertrag als 
aufgehoben. In diesem Fall steht dem Auftragnehmer ein Entschä digungsanspruch 
in Höhe von 50 % der vereinbarten Vergütung zu. Der Auftragnehmer ist darüber hi-
naus berechtigt, einen höheren Entschädigungs- anspruch geltend zu machen, so-
weit er dies im Einzelfall nachweist. Dem Auftraggeber bleibt es unbenommen, den 
Nachweis zu führen, dass der Entschädigungsanspruch des Auftragnehmers über-
haupt nicht entstanden oder niedriger ist, als bei der Pauschalierung vorgesehen. 

2. Korrekturabzüge 
Der Auftragnehmer wird dem Besteller einen Korrekturabzug zusenden, verbunden 
mit der Aufforderung, binnen einer mitgeteilten Frist den Korrekturabzug, gegebe-
nenfalls mit erforderlichen Änderungen, zurückzusenden. Liegt der Korrekturabzug 
dem Auftragnehmer bei Fristablauf nicht wieder vor, so gilt der vom Auftragnehmer 
versandte Korrekturabzug als  genehmigt. Der Auftragnehmer wird den Besteller bei 
Versendung des Korrekturabzugs darauf hinweisen, dass im Falle des Nichtvorliegens 
des versandten und gegebenenfalls geänderten Korrekturabzugs beim Auftragneh-
mer bei Ablauf der von ihm gesetzten Frist der versandte Korrekturabzug als dem Be-
steller zugegangen und von ihm genehmigt gilt. Der Besteller schuldet in diesem Falle 
nach Veröffentlichung vollumfänglich die vereinbarte Vergütung. 

3. Kündigung
Kündigt der Besteller den Vertrag, ohne hierzu aus wichtigem Grund  berechtigt zu 
sein, so hat der Auftragnehmer einen Anspruch auf die vereinbarte Vergütung abzüg-
lich ersparter Aufwendungen. Die ersparten Aufwendungen betragen: 
• bei Kündigung vor Erstellung des Korrekturabzugs 50 %
• bei Kündigung nach Erstellung des Korrekturabzugs 35 %
• bei Kündigung vor Drucklegung 20 %
• bei Kündigung nach Drucklegung 0 % 
der vereinbarten Vergütung. 
Der Auftragnehmer ist berechtigt, einen höheren Entschädigungsanspruch geltend 
zu machen, soweit er dies im Einzelfall nachweist. Dem Besteller bleibt es unbenom-
men, den Nachweis zu führen, dass die Ersparnis des Auftragnehmers höher ist, als 
bei der Pauschalierung vorgesehen. 

4. Gewährleistung und Haftungsausschluss 
a) Wird die Anzeige trotz Zurverfügungstellung einwandfreier Druckunter lagen durch 

den Besteller ganz oder teilweise unleserlich, unrichtig oder unvollständig abge-
druckt, so hat der Besteller einen Anspruch auf Herabsetzung der Vergütung. 
Schadensersatzansprüche des Bestellers gleich aus welchen Rechtsgründen sind 
ausgeschlossen. Vorstehendes gilt auch für die persönliche Haftung von Arbeitneh-
mern und Erfüllungsgehilfen von campushunter media GmbH. Dieser Haftungs-
ausschluss gilt mit bei fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzungen des Lebens, 
des Körpers oder Gesundheit oder bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Schä-
digung anderer Rechtsgüter. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Scha-
den begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine 
Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftrag gebers ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden. 

b) Platzierungswünsche des Bestellers werden berücksichtigt, soweit sie  bei Auf-
tragserteilung vertraglich vereinbart sind. Der Auftragnehmer bleibt jedoch zu 
Platzierungsänderungen aus redaktionellen oder sonstigen zwingenden Gründen 
berechtigt, ohne dass dem Besteller aus diesem Grunde Gewährleistungsansprü-
che, Schadensersatzansprüche oder Leistungsverweigerungsrechte zustehen. 

c) Verschiebt sich der ursprünglich vereinbarte Erscheinungstermin aus Gründen, 
die der Herausgeber (Partner von campushunter media GmbH) nicht zu verant-
worten hat, so kann die Firma campushunter media GmbH als Auftragnehmer den 
Punkt 3 der AGB bei Kündigungswunsch des Auftraggebers geltend machen. 

d) Beabsichtigt der Auftraggeber eine Verlegung seiner Anzeige, so kann diese nur 
mit Zustimmung des Auftragnehmers erfolgen, wobei die Verlegung in einem zu-
mutbaren Rahmen bleiben muss. 

e) Hat der Auftraggeber in der Vergangenheit bereits Anzeigen geschaltet und sind 
aus diesen Rechtsgeschäften bei Abschluss eines neuen Auftrags noch Forderun-
gen offen, so steht dem Auftragnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht zu. Wei-
tergehend ist der Auftragnehmer berechtigt, unter den in Punkt 1 der AGB ge-
nannten Voraussetzungen vom Vertrag zurückzutreten und einen 
Entschädigungsanspruch von 50 %  geltend zu machen. Dem Auftraggeber bleibt 
es unbenommen, den Nachweis zu führen, dass der Entschädigungsanspruch des 
Auftragnehmers niedriger ist, als bei der Pauschalierung vorgesehen. Das neuer -
liche Rechtsgeschäft tritt erst nach Begleichung der Restforderung in Kraft. Re-
klamationen müssen innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Rechnung und 
der Belegexemplare geltend gemacht werden, es sei denn, es handelt sich um 
nicht offensichtliche Mängel. 

5. Reklamationen 
Reklamationen müssen innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Rechnung und 
der Belegexemplare geltend gemacht werden, es sei denn, es handelt sich um nicht 
offensichtliche Mängel. 

6. Druckkosten, Sonderwünsche 
Lässt der Auftragnehmer zur Ausführung des Auftrages Stanzen, Prägestempel, 
Sonderwerkzeuge oder sonstige Hilfsmittel erstellen, so verbleiben diese in seinem 
Eigentum. Auf Verlangen des Bestellers ist er jedoch verpflichtet, das Eigentum an 
solchen Gegenständen auf diesen gegen  Kostenerstattung zu übertragen. 
Jede Ausführung des Auftrages, welche von der bei Auftragserteilung vereinbarten 
Form abweicht (Sonderwunsch), hat der Auftragnehmer nur gegen gesondertes Ent-
gelt vorzunehmen. 

7. Ergänzende Geschäftsbedingungen 
(Absicherung bei wirtschaftlicher Minderdeckung)

a) Durchführungsvorbehalt bei wirtschaftlicher Minderdeckung 
campushunter media GmbH behält sich vor, Printproduktionen nicht durchzuführen, 
sofern eine wirtschaftliche Minderdeckung durch unzureichende Beteiligung vorliegt, 
die die Durchführung unverhältnismäßig oder wirtschaftlich unzumutbar macht. 
b) Rechtsfolgen bei Nichtdurchführung einzelner Leistungen 
Wird eine beauftragte Printproduktion (Einzelausgaben, oder Gesamtausgabe) auf-
grund wirtschaftlicher Minderdeckung nicht durchgeführt,  wird der jeweilige Auftrag 
zur Printproduktion beidseitig kostenfrei storniert. Schadensersatzansprüche aller 
Art oder sonstige Ersatzforderungen des Auftraggebers sind ausgeschlossen. 
c) Informationspflicht 
campushunter media GmbH verpflichtet sich, den Auftraggeber schnellstmöglich zu
informieren, sobald absehbar ist, wenn eine Pintproduktion aufgrund wirtschaftlicher
Minderdeckung nicht durchgeführt werden kann. 
d) Rückabwicklung 
Soweit für eine nicht produzierte Printproduktion bereits auf Kundenwunsch eine 
Vorkasse entrichtet wurde, wird diese selbstverständlich in gleicher Höhe zurücker-
stattet. 

8. Allgemeines 
a) Zusätzliche oder abweichende Vereinbarungen von den umseitigen und vorstehen-

den Bedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung durch
den Auftragnehmer. 

b) Der Mitarbeiter ist nicht berechtigt, von den umseitigen sowie den vorstehenden 
und nachfolgenden Bedingungen abweichende Vereinbarungen zu treffen. Er hat 
auch keine Inkassovollmacht. Zahlungen an ihn  haben keine befreiende Wirkung 
gegenüber dem Auftragnehmer. 

c) Erfüllungsort ist Heidelberg.
d) Ist der Besteller Kaufmann, so wird als Gerichtsstand Heidelberg vereinbart. Ist 

der Besteller Nichtkaufmann, so wird Heidelberg als Gerichtsstand für den Fall 
vereinbart, dass der Besteller nach Vertragsschluss  seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt oder aber sein Wohnsitz oder gewöhn-
licher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage erhebung nicht bekannt ist. 

e) Bei Auftragserteilung für eine Broschürenauflage ist der Auftragnehmer berech-
tigt, einen oder mehrere Kreise (Städte) aus evtl. organisato rischen Gründen zu-
sammenzulegen, ohne hierfür die ausdrückliche  Genehmigung des Auftraggebers 
einholen zu müssen. 

f) Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein, so
wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

8. Hinweise für den Schrift- und Zahlungsverkehr 
a) Eine ordnungsgemäße Bearbeitung ist nur möglich, wenn bei sämtlichem Schrift-

verkehr die Bearbeitungsnummer/Rechnungsnummer angegeben ist. 
b) Zahlungen erbitten wir auf folgende Konten:

campushunter media GmbH  
Haberstraße 17 
69126 Heidelberg  
Tel. 06221-798-903  
www.campushunter.de 
Mail info@campushunter.de 
Hypo Vereinsbank Mannheim 
IBAN DE 0967 0201 9006 1415 6384 
BIC HYVEDEMM489 

Geschäftsführer: Pierre Buck 
Amtsgericht Mannheim HRB 10156 
Ust.-IdNr.: DE 240220054
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